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1. Halbjahresplanung der Vernehmlassungen und Anhörungen 
 
 

Handelt es sich um ein Vorhaben grosser Tragweite? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 

Bundeskanzlei koordiniert 
die Verfahren 

Nein Ja 

Keine Vernehmlassung Vernehmlassung prüfen 

Gemäss 
Art.3 VlG 

Ist Zweck nach Art.2 VlG 
erfüllt 

Vorhaben von 
untergeordneter 

Ja 
Ja 

Anhörung Keine Anhörung 

Verfahren beendet

Die Departemente orientieren die 
Bundeskanzlei halbjährlich über 
die Planung 
- Titel in den drei Amtssprachen 
- Frist zur Einreichung der Stel-
 lungnahmen 

Vernehmlassung Keine 
Vernehmlassung 

Verfahren beendet

Gemäss Art.10 VlG 

Nein 

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_061/a3.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_061/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_061/a10.html


 

2. Eröffnung 
Antrag an Bundesrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.7 Abs.3 1.Satz VlV:  Die Beilagen sind in den Amtssprachen zu erstellen. 
Art.7 Abs.3 2.Satz VlV:  Bei völkerrechtlichen Verträgen können Vernehmlassungsvorlage und 

erläutender Bericht in dringlichen Fällen in nur einer oder zwei 
Amtssprachen erstellt werden. 

Entscheid 

Ist das Vorhaben so dringlich, dass es 
keinen zeitlichen Aufschub verträgt? 

Nein Ja 

Konferenzielles Verfahren Fristverkürzung Frist mindestens 3 Monate 

Beilagen zum Antrag Art.7 VlV  

Vernehmlass
ungsvorlage 
 

Medienmitteilung
 

Erläuternder 
Bericht 
 

Begleitschreiben an 
die Adressaten 
 

Bundeskanzlei gibt 
Eröffnung im BBl 
bekannt Art.13 VlV

Bundesrat eröffnet 
Vernehmlassungsv

erfahren

Bundeskanzlei informiert 
Medien und ggf. Büros der 
eidg. Räte Art.12 VlV 

Übersetzung Beilagen 
Grundsatz Art.7 Abs.3 1.Satz VlV 
Ausnahme Art.7 Abs.3 2.Satz VlV 

Adressatenliste Art.10 VlV 
 

Grundsatz Art.4 Abs.2 VlG 
Ausnahme 1 Art.3 Abs.3 VlG 

Ausnahme 2 Art.11 VlV 

Vorhaben darlegen Art.6 VlV
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Konferenzielles Verfahren 
Art.17 VlV 

Schriftliches Verfahren 

Stellungnahmen werden 
eingereicht Art.15 VlV 

Protokoll wird erstellt 

Zuständige 
Verwaltungseinheit macht 

die Protokolle und 
Stellungnahmen nach 

Ablauf der 
Vernehmlassungsfrist 
öffentlich zugänglich 

Art.16 VlV 

Bundeskanzlei veröffentlicht Vernehmlassungsunterlagen 
 

Zuständige Verwaltungseinheit oder BBl versendet Unterlagen 
Art.14 VlV 

 

Zuständige Verwaltungseinheit stellt Vernehmlassungsunterlagen 
in elektronischer Form der Bundeskanzlei zu 

 

3. Durchführung 
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Umsetzung und Vollzug 
von Bundesrecht betroffen?

Stellungnahmen der Kantone 
haben besonderes Gewicht 

Ja 
Nein 

Zusammenfassende Gewichtung und 
Bewertung der 

Vernehmlassungsergebnisse 

Besteht auf Grund der 
Vernehmlassungsergebnisse 
Unklarheit über das weitere 

Vorgehen? 

Ja 

Nein 

Antrag über das weitere Vorgehen 
und Antrag auf Kenntnisnahme 

des Ergebnisberichts wird gestellt

Entwurf der Vorlage 
wird ausgearbeitet 

Antrag auf Verabschiedung der 
Vorlage und Antrag auf 

Kenntnisnahme des Ergebnisberichts 
wird gestellt 

Antrag an den Bundesrat
Art.18 VlV 

4. Ergebnis 
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Ergebnisbericht 
Art.20 VlV 

ggf. Entwurf der Vorlage 
ggf. Entwurf der Botschaft 

Medienmitteilungen 

Übersetzung der Beilagen 
in die anderen beiden 

Amtssprachen  

Information und Veröffentlichung 
 

Bundeskanzlei informiert Medien 
 

Bundesrat beschliesst über 
Ergebnis des 

Vernehmlassungs-
verfahrens  

Information und Veröffentlichung 
 

Zuständige Verwaltungseinheit stellt Bundeskanzlei 
Ergebnisbericht in elektronischer Form zu 

 
Zuständige Verwaltungseinheit informiert 

Vernehmlassungsteilnehmende über die Veröffentlichung 
Art.21 VlV 

Beilagen zum Antrag an Bundesrat Art.19 VlV 
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